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53. Jahrgang Freitag, 1. Dezember 2023 Nr. 48

GEMEINDE AURACHGEMEINDE AURACH
… mitten im Romantischen Franken

✭✭ ✭

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
verehrte Gäste,

✭✭ ✭

Ihre

Doris Seis-Wenger
BDS-Gewerbeverband 
Aurach/Weinberg,
Erste Vorsitzende

Ihr

Simon Göttfert
Erster Bürgermeister

am Sonntag, den 3. Dezember beginnt die 
Adventszeit und drei Wochen später ist bereits 
Heiligabend - Weihnachten. Unser diesjähriger 
Weihnachtsmarkt wird am ersten Adventswochen-
ende stattfinden und jährt sich zum 22. Mal. Er 
bietet eine wunderbare Gelegenheit, sich auf die 
Adventszeit einzustimmen und Geschenke für Ihre 
Lieben zu besorgen. Unter der Leitung des örtlichen 
Gewerbeverbandes errichten viele Vereine und Ver-
bände aus unserer Gemeinde ihre Stände auf dem Rat-
hausplatz. Neben traditionellen Köstlichkeiten wie Glüh-
wein, Punsch und Rostbratwürsten werden auch selbst-
gemachte Kunstgegenstände, Bastelarbeiten und vieles mehr 
angeboten. Dabei steht nicht der kommerzielle Aspekt im 
Vordergrund, sondern vielmehr das Gute daran – nämlich 
durch die Erlöse die Vereinskassen aufzubessern und anderen 
Menschen eine Freude zu bereiten.
Das Besondere am Auracher Weihnachtsmarkt ist die gemüt-
liche Atmosphäre auf dem Rathausplatz zwischen dem weih-
nachtlich geschmückten Rathaus und der Pfarrkirche St. Peter 
und Paul. Dazu trägt auch das Auracher Weihnachtsengelchen 
bei, das seinen guten Geist verbreitet. Familien, Freunde und 
Bekannte treffen sich hier, um gemeinsam in die Adventszeit 
einzutauchen.
Gleichzeitig zum Weihnachtsmarkt öffnet auch unser Vogtei-
museum mit Blumenauer Heimatstube und es werden wieder 
Kutschfahrten mit Hans Blank angeboten. Das ausführliche Programm 

finden Sie auf Seite 2.

✭
Samstag, 2. Dezember und

Sonntag, 3. Dezember 2023

22. Auracher✭ ✭

Samstag, 2. Dezember und

22. Auracher

Weihnachtsmarkt

✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭
Wir möchten allen Beteiligten herzlich danken, die uns diese 
besondere Veranstaltung ermöglichen. In ihrem Namen laden 
wir Sie alle herzlich ein, daran teilzunehmen!

✭
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Samstag von 16:30 Uhr bis ca. 21:00 Uhr
• 16.30 Uhr Eröffnung des 22. Weihnachtsmarktes 

durch Gewerbeverbandsvorsitzende Doris Seis-
Wenger und ersten Bürgermeister Simon Göttfert 

• Eröffnung des Adventskalenders am Rathaus 
• Auftritt Gesangverein Aurach 
• Auracher Engelchen eröffnet mit seinem Prolog 
• 17.00 Uhr KiTa Weinberg mit weihnachtlichen Liedern

Sonntag von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
• 14.00 Uhr Posaunenchor Weißenkirchberg 
• 15.00 Uhr KiTa Aurach singt Weihnachtslieder 
• 15.30 Uhr Auracher Engelchen mit Prolog und 

Verteilen von Süßigkeiten vom Nikolaus 
• 16.30 Uhr Grundschule Aurach mit Gesang und 

instrumentalen Beiträgen

• „Hobbykünstler“ Ausstellung mit Verkauf im 
Rathaus 

• Kutschfahrten mit Hans Blank und seinen 
Haflingern 

• hat das Museum geöffnet 
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NAC H R U F

Am 20. November 2023 
verstarb

Herr Erwin Nadler
im Alter von 84 Jahren.

Der Verstorbene gehörte dem Gemeinderat 
der Gemeinde Aurach von 1972 bis 1978 

an.
Wir sagen „Danke“ für sein Engagement 

für die Belange der Gemeinde
und gedenken seiner in Trauer und Ehre.

Den Angehörigen gilt unsere herzliche 
Anteilnahme.

In Verbundenheit
Simon Göttfert, Erster Bürgermeister

Thomas Hillermeier, Zweiter Bürgermeister
Georg Heller, Dritter Bürgermeister

Gemeinde Aurach

Gemeinde Aurach
Im Mooshof 4, 91589 Aurach 

ANSPRECHPARTNER:
■ Bürgerbüro (Anmeldungen, Ausweise, Rentenangelegenheiten)
 Brigitt a Hopp
 Tel. 09804/9154-24, E-Mail: brigitt a.hopp@aurach.de
■ Erster Bürgermeister 
 Simon Göttf  ert
 Tel. 09804/9154-0, E-Mail: simon.goettf  ert@aurach.de
■ Hauptamtsleiterin 
 Rosemarie Nenning
 Tel. 09804/9154-13, E-Mail: rosemarie.nenning@aurach.de
■ Vorzimmer: 
 Susanne Pamler 
 Tel. 09804/9154-18, E-Mail: susanne.pamler@aurach.de
■ Mitt eilungsblatt , Jubilare, VHS
 Dagmar Feuchter
 Tel. 09804/9154-0, E-Mail: dagmar.feuchter@aurach.de
■ Personalverwaltung:

• Tanja Schmidt 
 Tel. 09804/9154-14, E-Mail: tanja.schmidt@aurach.de
• Katrin Engelhardt (i.d.R. dienstagvormitt ags anwesend) 
 Tel. 09804/9154-12, E-Mail: katrin.engelhardt@aurach.de

■ Standesamt, Ordnungsamt: 
 Nicole Schmidt 
 Tel. 09804/9154-19, E-Mail: nicole.schmidt@aurach.de
■ Techn. Bauamt:

• Rainer Heckel (Gemeindliche Infrastruktur, Baumaßnahmen)
 Tel. 09804/9154-26, E-Mail: rainer.heckel@aurach.de
• Manuel Brecht (Wasserversorgung, Entwässerung, Digitalisierung)
 Tel. 09804/9154-22, E-Mail: manuel.brecht@aurach.de

■ Bauverwaltung: 
• Tanja Schmidt (Immobilien, Bauanträge u.a.)
 Tel. 09804/9154-14, E-Mail: tanja.schmidt@aurach.de
• Helga Hillermeier (i.d.R. mitt wochvormitt ags anwesend)
 Tel. 09804/9154-20, E-Mail: helga.hillermeier@aurach.de

■ Finanzverwaltung (Nebenstelle Weinberg):
 Feuchtwanger Straße 29, 91589 Aurach, Fax 09804/9395314

• Walter Weihermann (Finanzverwaltung, Gewerbesteuer u. a.)
 Tel. 09804/9154-15, E-Mail: walter.weihermann@aurach.de
• Petra Kaltenecker (Kassenverwaltung, Grundsteuer)
 Tel. 09804/9154-16, E-Mail: petra.kaltenecker@aurach.de
• Sabine Rüger (Verbrauchsgebühren, Hundesteuer u. a.)
 Tel. 09804/9154-17, E-Mail: sabine.rueger@aurach.de

■ Bereitschaft s- und Notruft elefon der Gemeinde Aurach:
 (außerhalb der Arbeitszeit): 0170/7830037
■ Bauhof
 Bauhofl eiter: Ludwig Hillermeier, Tel. 0175/9043957
■ Kläranlage 
 Steinauer Weg 20
 Service- u. Notrufnummer (24h erreichbar): 09804/9398350
 E-Mail: klaeranlage@aurach.de
■ Öff nungszeiten Wertstoffh  of, Eyerloher Straße 14
 Samstags von 9.00 bis 11.45 Uhr (ganzjährig)
■ Weitere wichti ge Telefon-Nummern: 

• Rett ungsdienst/Notarzt und Feuerwehr 112
• Polizei 110
• Ärztlicher Not- u. Bereitschaft sdienst 116117

 Malteser-Nachbarschaft shilfe 91589 0171/1150467

Öff nungszeiten 
Rathaus:
Mo. bis Fr. 8 bis 12 Uhr
Do. 15 bis 18 Uhr

Fax für Aurach: 09804/9154-25
Fax für Weinberg: 09804/93953-14

E-Mail: info@aurach.de
Homepage: www.aurach.de

Vorlesestunde 
in der Bücherei Weinberg 
für Kinder von 3 bis 7 Jahren

Am Donnerstag,  
den 30. Novem-
ber 2023, fi ndet in 
der Bücherei in 
Weinberg 

eine Vorlesestunde statt. 
Vorgelesen werden Geschichten rund 
um das Thema Weihnachten. 
Bei Plätzchen und Punsch stimmen wir 
uns auf die bevorstehende Weih-
nachtszeit ein. Im Anschluss gibt es 
die Möglichkeit noch durch die Bü-
cherei zu stöbern und Bücher auszu-
leihen. 
Beginn ist um 15.30 Uhr, Dauer etwa 1,5 Stunden.
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Einladung zur Jahresabschluss-
Sitzung des Gemeinderates

am Donnerstag, den 7.12.2023 um 19.00 Uhr, Galerie in 
der Schulturnhalle Weinberg.

Tagesordnung öffentlicher Teil:
1 Eröffnungsregularien: Begrüßung, Feststellung der 

ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähig-
keit, Einverständnis mit der Tagesordnung

2 Genehmigung der Niederschrift über den öffentlichen 
Teil der Sitzung vom 23.11.2023

3 Bekanntgaben
3.1 Kurzbericht
3.2 Umlaufmappe
4 Bauanträge
4.1 Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelga-

rage, Fl.Nr. 611/59, Gemarkung Weinberg, Herrieder 
Weg 13, 91589 Aurach

5 Deponie im Dienstfeld: Antrag nach § 35 Abs. 2 und 3 
KrWG auf Plangenehmigung zur Errichtung und zum 
Betrieb einer temporären, dreistufigen Umkehrosmo-
seanlage (sog. Interimsanlage) zur Behandlung des 
auf der Deponie anfallenden Sickerwassers und was-
serrechtlicher Erlaubnisantrag zur Einleitung des Per-
meats der Interimsanlage über das Löschwasserbecken 
in den Haselmühlgraben

6 Bauleitplanungen Nachbargemeinden
6.1 Stadt Herrieden: Bebauungsplan Nr. 7 für das Wohn-

gebiet „Halmonslache“ im Ortsteil Neunstetten - er-
neute Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und 
der Nachbargemeinden

6.2 Stadt Leutershausen: 2. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 44 „Kienberg II“ - Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange und der Nachbargemeinden

7 Eilangelegenheiten
8 Anfragen
8.1 Beantwortung der Anfragen aus der Sitzung vom 

23.11.2023
8.2 Neue Anfragen
9 Jahresrückblick
10 Persönliche Weihnachtsgrüße erster Bürgermeister 

Simon Göttfert
11 Ansprache zum Jahresabschluss von Gemeinderat  

Josef Allabar

Illegale Müllentsorgung
Leider muss immer wie-
der festgestellt werden, 
dass in Wald und Flur ille-
gal Müll abgelagert wird.
Aktuell wurden auf Höhe 
des Biotops zwischen Au-
rach und Weinberg alte 
Autoreifen und weiterer 
Unrat widerrechtlich ab-
gelagert. Die Hinterlas-
senschaften müssen dann 
vom Bauhof eingesam-
melt und der ordnungs-

gemäßen Entsorgung zugeführt werden. Die Kosten hierfür 
trägt die Allgemeinheit. 

Es ist für alle erholungssuchen-
den Bürger, egal ob Spaziergän-
ger, Wanderer oder Jogger, trau-
rig, solche „Hinterlassenschaften“ 
von Müllsündern am Weges- 
oder Waldrand zu sehen. 
Die Gemeindeverwaltung bittet 
die Einwohner um Mithilfe, diese 
Müllsünder zu ermitteln. Bei ver-
dächtigen Beobachtungen bitten 
wir um Mitteilung, damit diesem 
verbotenen Verhalten Einzelner 
Einhalt geboten werden kann. 

Hinweise bitte an die Gemeindeverwaltung, Tel. 09804/9154-0.

Abfallwirtschaft
• Hausmüllabfuhr: 

Nächste Abholung Donnerstag, 14.12.2023 ab 6.00 Uhr.

• Biomüllabfuhr: 
Nächste Abholung Mittwoch, 13.12.2023 ab 6.00 Uhr

• Grüne Tonne: 
Nächste Abholung Montag, 11.12.2023 ab 6.00 Uhr.

• Gelber Sack: 
Nächste Abholung Dienstag, 12.12.2023 ab 6.00 Uhr.

• Wertstoffhof Öffnungszeiten: 
samstags von 9.00 bis 11.45 Uhr (ganzjährig)

Gehölzschnitte: 
Häckselfähiges, nur vollständig entlaubtes Material (KEIN 
GRÜNGUT!) kann angefahren werden bei Stefan Kemmetmüller: 
samstags von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr in Aurach auf dem Grund-
stück gegenüber den Maschinenhallen Richtung Dietenbronn. 

Beim Abladen von unerlaubten Materialien, darunter auch 
Grüngut, kann eine Strafanzeige erfolgen!

Auch bei Otmar Bögelein kann nach Vereinbarung unter Tel. Nr. 
0171/5203988 in Weinberg häckselfähiges Material abgeliefert 
werden. 

Es wird ausschließlich naturbelassenes, holziges, häckselfähiges 
Material angenommen, Thujaheckenschnitt usw. ist zum Häckseln 
nicht geeignet.

• Grüngut: 

Die Siloanlage in Weinberg bleibt ge-
schlossen! 

Neue Grüngutsammelstellen an den 
Feuerwehrgerätehäusern Aurach und 
Weinberg! 

 Bitte keine Ablage des Grünguts vorne 
 im Container (siehe Bild). 

Die Bauschuttdeponie Dietenbronn bleibt geschlossen! 
Bauschuttkleinmengen (bis max. 50 Liter) können im Wertstoff-
hof Aurach innerhalb der regulären Öffnungszeiten abgegeben 
werden. 
Die Mindestgebühr beträgt 1,00 Euro, bei einer Anlieferung von 
50 Litern beträgt die Gebühr 3,00 Euro.

Amtliche Bekanntmachungen
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Erster Bürgermeister Simon Göttfert begrüßt die Gremiumsmit-
glieder, Herrn Dieter Blase von der Topos Team GmbH, Nürnberg, 
Herrn Werner Wenk von der Fränkischen Landeszeitung sowie 
die anwesenden Bürgerinnen und Bürger.

1. Dorferneuerung Weinberg - Information über die Er-
gebnisse der Arbeitskreise und den Stand der Vorberei-
tungsphase

 Herr Dieter Blase vom Planungsbüro Topos Team, Nürnberg, 
informiert über die Ergebnisse der Arbeitskreise und den 
Stand der Vorbereitungsphase des Projektes „Dorferneuerung 
Weinberg 2“.

 Insbesondere werden folgende Punkte angesprochen:
 -  Die Handhabe der Gemeinde bei der Innenentwicklung (Be-

seitigung von Leerständen, Umnutzungen) ist begrenzt, da 
das Eigentum geschützt ist. Mit den entsprechenden Grund-
stückseigentümern sollte man im Gespräch bleiben und Mög-
lichkeiten diskutieren.

 -  Die Einwohnerentwicklung in Weinberg ist stabil mit einer 
leichten Tendenz nach oben

 - Geplante größere Maßnahmen der Gemeinde im Rahmen des 
Dorferneuerungsverfahrens sind:

 -  Aufwertung des Dorfplatzes mit Maibaum
 -  Neugestaltung des Platzes „Am Brunnen“
 -  Umgestaltung der Bushaltestelle beim ehemaligen Schulhaus
 -  Neugestaltung der Nebenfl ächen und Gehwege entlang der 

Ortsdurchfahrt
 -  Einrichtung eines Naturkindergartens am Grasgarten
 -  Durchführung von Straßensanierungen im Altort u. Zur Wie-

sethquelle
 -  Umgestaltung des Parkplatzes am Friedhof
 -  Die Kosten für die geplanten Maßnahme werden auf ca. 

3,8 Mio. Euro (incl. Nebenkosten) geschätzt.
 -  Es ist mit einer Förderquote von ca. 50 % (+/- 5 %) zu rechnen
 -  Der Umsetzungszeitraum für gemeindliche und private Maß-

nahmen beträgt ca. 8 – 10 Jahre
 -  Die Förderung von Privatmaßnahmen wird über das ALE ab-

gewickelt.
 -  Die Anordnung der Dorferneuerung erfolgt voraussichtlich 

Sommer 2024. Ab diesem Zeitpunkt können Privatmaßnah-
men begonnen werden.

 -  Die öffentlichen Maßnahmen werden ab 2025 umgesetzt.

2. Gemeindeverbindungsstraße Aurach-Eyerlohe, 
Bankettsanierung - Auftragsvergabe

 Die Arbeiten werden nur bei geeigneter Witterung unter Voll-
sperrung (Dauer ca. 2 – 3 Tage) ausgeführt. Der Gemeinderat 
beschließt, die Arbeiten für die Bankettsanierung (Bankett-

verfestigung) der Gemeindeverbindungsstraße Aurach – Ey-
erlohe an die Fa. Thannhauser, Fremdingen zum Angebots-
preis von 46.213,51 Euro zu vergeben.

3. Bekanntgabe des Ergebnisses der überörtlichen Rech-
nungsprüfung für die Jahre 2016-2021 durch die Staat-
liche Rechnungsprüfungsstelle

 Die Staatliche Rechnungsprüfungsstelle hat vom März bis 
September 2023 (mit längeren Unterbrechungen) die über-
örtliche Prüfung der Jahresrechnungen 2016-2021 vorgenom-
men. Zusammenfassend kam der Prüfer zu folgendem Ergeb-
nis:

 - Die fi nanziellen Verhältnisse der Gemeinde Aurach im Prü-
fungszeitraum 2016 - 2021 waren dauerhaft geordnet. 

 -  Der Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit wurde 
beim Vollzug des Haushalts beachtet.

 - Die Verschuldung im Berichtszeitraum war anfangs weit über-
durchschnittlich, konnte gegen Ende hin jedoch merklich re-
duziert werden. Hierbei hat die Gemeinde die überdurch-
schnittliche Schuldenlast sehr gut bewältigt. Die Gemeinde 
konnte von der lange anhaltenden Niedrigzinsphase profi tie-
ren, die bis Ende des Prüfungszeitraums 2021 angehalten hat. 
Auch der Verzicht auf Neuverschuldung bei zugleich enga-
gierter Schuldenreduktion hat zu einer stabilen Haushaltslage 
beigetragen, die ohne markante Einschnitte die Folgen der 
Corona-Pandemie 2020-2021 bewältigt hat.

 Es ergaben vier Feststellungen geringen Ausmaßes, welche 
der Erledigung bedürfen und fünf Hinweise und Empfeh-
lungen. Die Feststellungen werden zeitnah erledigt, die Hin-
weise und die Empfehlungen werden zur Kenntnis genom-
men und zukünftig beachtet.

 Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Inhalt des Berichtes 
über die überörtliche Rechnungsprüfung 2016-2021.

4. Städtebauförderung - Bedarfsmitteilung 2024 ff.;
 Zur Aufstellung des Bayerischen Städtebauförderungspro-

grammes 2024 sind der Regierung von Mittelfranken die För-
dermittel zu melden, die 2024 und in den Folgejahren bis 2027 
voraussichtlich beantragt bzw. abgerufen werden. Folgender 
Fördermittelbedarf wird angemeldet:

 -  Für das „Böckler-Anwesen“, das die Gemeinde Aurach 2020 
erworben hat, wurde eine Machbarkeitsstudie mit einem 
Nutzungskonzept für die zu erhaltenden denkmalgeschütz-
ten Gebäude und für einen Neubau (15.000 Euro) sowie eine 
städtebauliche Konzeptstudie zur Einordnung des „Böckler-
Anwesens“ in den historischen Ortskern und zur Ermittlung 
von weiteren Entwicklungsbedarfen und -perspektiven 
(13.300 Euro) erstellt. 

Sitzungsbericht
Bericht zur öff entlichen Sitzung des Gemeinderates 
vom Donnerstag, den 23.11.2023, um 19.30 Uhr im Mehrzweckraum der Johann-Anton-von-Zehmen-Grund-
schule Aurach, Im Mooshof 3

Straßensperrung wegen Drückjagd
Am Freitag, den 8. Dezember 2023 fi ndet 
von 8.30 bis 12.30 Uhr wieder die übergrei-
fende Bewegungsjagd im Stadeler Wald statt. 
Aus Gründen der Sicherheit erfolgt eine Sper-
rung der Gemeindeverbindungsstraßen Au-
rach – Elbersroth und Stadel – Elbersroth wegen einer Drück-
jagd von 8.00 - 13.00 Uhr. Es wird um Beachtung gebeten.

Christian Stegmaier, Forstrevier Aurach

Fundsache
Bei der Esso-Tankstelle Rattelmeier wurde ein schwarzes Herren-
fahrrad stehen gelassen. Näheres im Bürgerbüro.

Aktuelle Informationen aus Ihrer Gemeinde
fi nden Sie hier im Mitteilungsblatt!
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  Das Sanierungsgutachten (65.000 Euro) konnte noch nicht 
abgeschlossen werden, weil die Leistungen des Restaurators 
noch ausstehen.

  Für die Planungsleistungen werden insgesamt 250.000 Euro, 
für den Abbruch 70.000 Euro angemeldet. Für die Sanierung 
der denkmalgeschützten Gebäude werden Kosten i. H. v.  
3 Mio Euro angesetzt. Der geplante Neubau mit Räumen für 
die Verwaltung, Mittagsbetreuung und Gemeindebücherei 
wird zurückgestellt.

  Der Grunderwerb mit 155.000 Euro ist ebenfalls förderfähig. 
Hierzu wird ein Verkehrswertgutachten zum Zeitpunkt des 
Kaufes in Auftrag gegeben, das im Rahmen der Grunder-
werbskosten ebenfalls bezuschusst werden kann.

 -  Die Neugestaltung des Bereiches Friedhofsweg/Wiesenweg 
BA I mit geschätzten Gesamtkosten i. H. v. 800.000 Euro wird 
weiter nach hinten geschoben, BA II mit geschätzten Kosten 
i.H.v. 400.000 H wird zu einem späteren Zeitpunkt angemel-
det.

  Der gesamte öffentliche Raum in den vorgenannten Berei-
chen soll neugestaltet und aufgewertet werden. Insbesonde-
re sollen dort die innerörtlichen Fußwege ausgebaut und eine 
barrierefreie Verbindung zwischen dem Haus der Betreuung 
und Pflege und dem Ortszentrum geschaffen werden. Die 
Kleine Aurach soll renaturiert und umgestaltet werden. Au-
ßerdem soll die Stellplatzsituation im Ortskern verbessert 
werden.

 - Vor der Neugestaltung des Bereiches Friedhofsweg/Wiesen-
weg soll im Zuge der Maßnahmen auf dem „Böckler-Anwe-
sen“ der Bereich „Mooshof“ neugestaltet werden. Hierfür 
werden 800.000 Euro eingeplant.

 - Für die Sanierungsberatung (von privaten Bauherrn im Sanie-
rungsgebiet) werden wie bisher jährlich 10.000 Euro vorgese-
hen.

 - Die Kosten für den vorbereitenden Grunderwerb durch die 
Gemeinde werden weiterhin jährlich mit 50.000 Euro ange-
setzt.

 - Für private Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des kommu-
nalen Förderprogrammes werden nochmals mit 25.000 Euro 
angenommen.

 Der Gemeinderat beschließt, den voraussichtlichen Förder-
mittelbedarf entsprechend bei der Regierung von Mittel-
franken anzumelden.

5. Bauvoranfrage zur Errichtung eines kleinen (mobilen) 
Gebäudes auf dem Grundstück Fl.Nr. 2023, Gemarkung 
Aurach (Waldgrundstück Nähe Gindelbach)

 Auf dem Waldgrundstück Fl.Nr. 2023, Gemarkung Weinberg, 
westlich von Gindelbach ist im Anschluss an die dort bereits 
bestehende Halle ein kleines (mobiles) Gebäude mit einer 
Grundfläche von 16,75 qm aufgestellt. Die baurechtliche Zu-
lässigkeit soll nun im Rahmen einer Bauvoranfrage geklärt 
werden. Die Errichtung des kleinen (mobilen) Gebäudes ist 
nicht zulässig, weil es nicht privilegiert ist, öffentliche Belange 
entgegenstehen und die Erschließung nicht gesichert ist.

 Der Gemeinderat versagt der Errichtung eines kleinen (mobi-
len) Gebäudes auf dem Grundstück Fl.Nr. 2023, Gemarkung 
Weinberg, sein Einvernehmen.

6. Ausbau von Dachgeschoss zur Wohneinheit einschließ-
lich Erstellen einer Dachgaube in Aurach, Eyerlohe 11, 
Grundstücke Fl.Nr. 611, Gemarkung Büchelberg

 Im bestehenden Wohnhaus auf dem Grundstück Fl.Nr. 611, 
Gemarkung Büchelberg, Eyerlohe 11 soll das Dachgeschoss 
ausgebaut und eine Dachgaube errichtet werden.

 Das Bauvorhaben kann durch die Verwaltung im Rahmen der 
Geschäftsordnung des Gemeinderates im Genehmigungsfrei-
stellungsverfahren gemäß Art. 58 Abs. 2 BayBO behandelt 
werden. 

7. Dachgeschossausbau, Änderung der Dachneigung und 
Einbau einer Wohnung in Aurach, Ortsteil Weinberg, 

Seelachweg 4, Grundstück Fl.Nr. 590, Gemarkung Wein-
berg

  Das Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich des Bebauungs-
planes „Gäulbuck III Seelachweg“. Folgende Befreiungen von 
dessen Festsetzungen sind für das Bauvorhaben notwendig:

 - Gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplanes darf die 
Dachneigung 35° bis 45° betragen. Der Bauherr beantragt 
eine Dachneigung von 47°.

 - Gauben sind als Einzel oder Doppelgauben bis zu einer maxi-
malen Breite von 3,50 m und einem Abstand von mindestens 
2 m zum Ortgang zulässig. 

  Die geplante Gaube im Nordosten ist 5,00 m breit, der Ab-
stand zum Ortgang beträgt bei den Gauben auf dem Nord-
dach 1,80 m, bei der Gaube auf dem Süddach 1,40 m.

 - Auf der Westseite des Wohnhauses soll der Eingang überdacht 
und darüber ein Balkon errichtet werden. Der Balkon über-
schreitet in der nordwestlichen Ecke geringfügig die Bau-
grenze (ca. 1 m).

  Der Gemeinderat erteilt dem Bauvorhaben sein Einverneh-
men. Die Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungs-
planes hinsichtlich 

 - der Dachneigung,
 - der Breite der Dachgaube im Nordosten und des Abstandes 

der drei geplanten Gauben zu den Ortgängen
 - der Überschreitung der Baugrenze im Westen durch den Bal-

kon wird erteilt.

8. Nutzungsänderung einer Garage zu mechanischer Werk-
statt in Aurach, Ortsteil Vehlberg, Bahnhofstraße 3, 
Grundstück Fl. Nr. 1145, Gemarkung Weinberg

 Die Garage auf dem Grundstück Fl. Nr. 1145, Gemarkung 
Weinberg, Bahnhofstraße 3, soll zu einer mechanischen Werk-
statt umgenutzt werden. Das Vorhabengrundstück liegt bau-
planungsrechtlich im Innenbereich eines Dorfgebietes (§ 34 
Abs. 1 BauGB i. V. m. § 5 Abs. 1 BauNVO). In einem Dorfgebiet 
sind nicht wesentlich störende Gewerbegebiete zulässig, zu 
denen auch die geplante mechanische Werkstatt in der be-
antragten Größe gehört.    
Der Gemeinderat erteilt dem Bauvorhaben sein Einverneh-
men.

9. Errichtung eines nicht überdachten Lager- und Abstell-
platzes in Aurach, Lerchenweg 1, Grundstück Fl.Nr. 
1054/2, Gemarkung Aurach

 Der nicht überdachte Lager- und Abstellplatz, für den die 
baurechtliche Genehmigung beantragt wird, ist bereits vor-
handen. Die Fläche, auf dem sich der Lager- und Abstellplatz 
für einen Gerüstverleih befindet, ist im rechtswirksamen Flä-
chennutzungsplan der Gemeinde Aurach als landwirtschaft-
liche Fläche ausgewiesen. 

 Sie kann noch dem Innenbereich zugeordnet werden, weil bis 
zum Wirtschaftsweg, der parallel zum Lerchenweg verläuft, 
schon andere Gebäude vorhanden sind. 

 Soweit die genannten Betriebszeiten (in den Sommermona-
ten samstags von 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr 13.00 Uhr bis  
14.00 Uhr) eingehalten werden, kann der Gerüstverleih als 
nicht störender Betrieb klassifiziert werden, der im allgemei-
nen Wohngebiet zulässig ist.

 Der Gemeinderat erteilt der Errichtung eines nicht überdach-
ten Lager- und Abstellplatzes auf dem Grundstück Fl.Nr. 
1054/2, Gemarkung Aurach, sein Einvernehmen.

10. Umbau eines Stalles zu Wohnraum (Bestandsgenehmi-
gung) in Aurach, Eyerlohe 6, Grundstück Fl.Nr. 602, 
Gemarkung Büchelberg

 Für die Umnutzung wird nachträglich die baurechtliche Ge-
nehmigung beantragt. Die Nutzungsänderung liegt im Innen-
bereich des Dorfgebietes von Eyerlohe und ist nach § 34 Abs. 
1 i.V.m. § 5 Abs. 1 BauNVO zulässig. Der Bauantrag wird im 
Rahmen der Geschäftsordnung des Gemeinderates durch die 
Verwaltung bearbeitet und an das Landratsamt Ansbach zur 
Baugenehmigung weitergeleitet. 
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11. Neubau einer Doppelgarage (Bestandsgenehmigung) 
in Aurach, Weinberger Straße 3, Grundstück Fl.Nr. 33, 
Gemarkung Aurach

 Für den bereits ausgeführten Neubau einer Doppelgarage 
wird nachträglich die baurechtliche Genehmigung beantragt. 
Eine Genehmigung ist erforderlich, weil die Garage eine 
Grundfläche von mehr als 50 qm hat. Der Gemeinderat erteilt 
dem Bauvorhaben sein Einvernehmen.

12. Antrag auf isolierte Befreiung für die Errichtung eines 
Sichtschutzzaunes in Aurach, Ortsteil Weinberg, Herrie-
der Weg 23, Grundstück Fl.Nr. 594/3, Gemarkung Wein-
berg

 Der Antragsteller möchte auf der Grundstücksgrenze zum 
Herrieder Weg hin auf eine Länge von 10,80 m einen 1,80 m 
hohen Sichtschutzzaun errichten. (Sichtschutz-) Zäune bis zu 
einer Höhe von 2,00 m sind grundsätzlich verfahrensfrei. 
Nachdem der Bebauungsplan „Am Gäulbuck“ für Einfriedun-
gen an der Straßenbegrenzungslinie hinsichtlich Ausführung 
und Höhe besondere Regelungen trifft, ist hier eine isolierte 
Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes not-
wendig. Ein Sichtschutzzaun zum Herrieder Weg hin auf einer 
Länge von über 10,00 m und einer Höhe von 1,80 m würde 
das in dieser Wohngegend vorhandene Straßenbild stören 
und damit der Intention der im Bebauungsplan getroffenen 
Festsetzungen widersprechen.

 Der Gemeinderat beschließt, den beantragten Befreiungen 
von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Am Gäulbuck“ 
für die Errichtung eines Sichtschutzzaunes hinsichtlich Höhe 
(1,80 m) und Ausführung (blickdichte Kunststoffelemente) 
nicht zuzustimmen.

13. Stadt Feuchtwangen: Aufstellung vorhabenbezogener 
Bebauungsplan Nr. 49 Sondergebiet „Photovoltaikanla-
ge Ameisenbrücke“ und 20. Änderung des Flächennut-
zungsplanes - vorzeitige Behördenbeteiligung und Be-
teiligung der Nachbargemeinden nach § 4 Abs. 1 BauGB

 Der Gemeinderat beschließt, gegen den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 49 „Photovoltaikanlage Ameisenbrücke“ 
und die 20. Flächennutzungsplanänderung der Stadt Feucht-
wangen im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung 
nach § 4 Abs. 1 i. V. m. § 2 Abs. 2 BauGB keine Einwendungen 
zu erheben.

14. Stadt Herrieden: 3. Änderung des Bebauungsplanes  
Nr. 7 „Burgerfeld“ - Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange und der Nachbargemeinden nach § 4 Abs. 2 
BauGB

 Der Gemeinderat beschließt, gegen die 3. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 7 „Burgerfeld“ der Stadt Herrieden im 
Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und 
der Nachbargemeinden nach § 4 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 2 
BauGB keine Einwendungen zu erheben.

Das Landratsamt Ansbach informiert

Austausch der Kreisheimat- und -archiv-
pfleger im Landratsamt Ansbach
„Sie widmen sich ehrenamtlich unseren Traditionen und unserer 
Kultur – das ist eine wichtige Aufgabe und aller Ehren wert.“ 
Landrat Dr. Jürgen Ludwig hat beim jüngsten Treffen den Kreis-
archiv- und Kreisheimatpflegern für ihre Arbeit gedankt. Ver-
anstaltungen dieser Art finden regelmäßig im Landratsamt Ans-
bach statt. Sie dienen der Kontaktpflege und Information. 
So stellte Dr. Thomas Büttner vom Bayerischen Landesverein für 
Heimatpflege die Datenbank „Kulturlandschaftsforum Bayern“ 
vor. Diese Datenbank wurde zur Erfassung historischer Kultur-
landschaften in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landesamt 
für Denkmalpflege entwickelt und wird laufend ergänzt. Eine 
Besonderheit ist, dass darin auch Kulturlandschaftselemente er-
fasst werden können, die keine gelisteten Denkmäler sind. Kreis-
heimat- und -archivpfleger können sich dort anmelden und selbst 
Beiträge einstellen, die dann nach redaktioneller Prüfung freige-
geben werden. 
Auf die erfolgreich verlaufenen „Aktionstage Innenorte“ blickte 
Stefanie Regel vom Regionalmanagement am Landratsamt Ans-
bach zurück. Unter dem Motto „Alte Hülle – Neues Leben“ öff-
neten Hausbesitzer und kommunale Einrichtungen ihre Türen 
und zeigten Möglichkeiten zur Sanierung und Umnutzung alter 
Gebäude. Insgesamt 32 Objekte konnten in neun Kommunen 
besichtigt werden und bei zahlreichen Veranstaltungen konnten 
sich die Besucher fachlich austauschen. Über 2.500 Besucherinnen 
und Besucher haben sich einen Einblick verschafft. Außerdem 
stellte Stefanie Regel die geplanten Reihe „Immaterielles Kultur-
erbe im Landkreis Ansbach“ vor. Hier werden Studenten der 
Hochschule Ansbach mehrere multimediale Beiträge erstellen. 
Vorschläge von den Kreisheimat- und -archivpflegern hierzu 
würden gerne angenommen. 
Kreisheimatpfleger Edmund Zöller berichtete über seine Erfah-
rungen mit der Ausstellung „30 Jahre Fränkische Wehrkirchen-
straße“. Er teilte mit, dass er nach wie vor auf der Suche nach 
weiteren Ausstellungsmöglichkeiten sei. 
Landrat Dr. Jürgen Ludwig dankte abschließend allen Anwesen-
den für ihre Teilnahme. 
Er äußerte den Wunsch, weiterhin in Kontakt zu bleiben und die 
Bitte, sich bei Fragen und Anregungen im Landratsamt zu melden.

Trafen sich zum Gedankenaustausch im Landratsamt Ansbach 
(von links): Dr. Thomas Büttner (Bayerischer Landesverein für 
Heimatpflege), Andrea Lorenz (Bayerisches Landesamt für Denk-
malpflege), Landrat Dr. Jürgen Ludwig, Robert Frank (Bayeri-
sches Landesamt für Denkmalpflege), Kreisarchivpfleger Oskar 
Geidner, Kreisheimatpfleger Richard Schmidt, Kreisarchivpfleger 
Günther Fohrer, Andrea May vom Bezirk Mittelfranken sowie die 
Kreisheimatpfleger Edmund Zöller, Josef Engelhardt, Bernhard 
Heim und Willi Krauß.
Foto: Landratsamt Ansbach/Fabian Hähnlein

Rohbau der neuen Integrierten Leitstelle 
vor Fertigstellung
Im Ansbacher Stadtteil Brodswinden entsteht auf einem 5000 
Quadratmeter großen Grundstück der Neubau der Integrierten 
Leitstelle (ILS) für die Landkreise Ansbach und Neustadt/Aisch-Bad 
Windsheim sowie die Stadt Ansbach. Im Juni 2023 wurde mit den 
ersten Bauarbeiten begonnen. Seitdem schreiten die Arbeiten 
Schritt für Schritt voran und liegen im Zeit- wie auch im Finanz-
plan. Vor Ort konnten sich nun Verbandsräte des Zweckverbands 
für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) Ansbach 
und auch der Verbandsvorsitzende des ZRF Landrat Dr. Jürgen 
Ludwig ein Bild machen. 
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Der Rohbau hat bereits seine Endhöhe erreicht und wird zum 
Jahreswechsel fertiggestellt sein. Im Anschluss kann dann der Aus-
bau im Februar 2024 starten. Die Bauleitung und -überwachung 
vor Ort obliegt dem beauftragten Planungsbüro Struhk Architek-
ten. Beeindruckt zeigten sich Verbandsvorsitzender Landrat Dr. 
Jürgen Ludwig und die Verbandsräte davon, in welch kurzer Zeit 
der Rohbau bereits in die Höhe gewachsen ist. Fertiggestellt sein 
soll die neue Integrierte Leitstelle in der zweiten Hälfte des Jahres 
2025. Die deutliche Flächenmehrung liegt insbesondere daran, 
dass in der derzeitigen ILS bestimmte Betriebsbereiche überhaupt 
nicht vorhanden sind oder einer Doppelnutzung unterliegen, was 
bei größeren Einsatzlagen zu deutlichen Einschränkungen des 
Betriebes führt. Ebenso sind seit Betriebsbeginn Räume in der 
Feuerwache Ansbach sowie seit drei Jahren Container für Arbeits-
plätze angemietet. Mit einer Photovoltaikanlage sowie begrünten 
Dachflächen wird die zukünftige ILS den Anforderungen an ein 
zeitgemäßes Bauen voll entsprechen. 
Während sich im Erdgeschoss der neuen Leitstelle überwiegend 
Technikräume befinden, wird der eigentliche Einsatzleitraum 
darüber liegen. Für jeden Einsatzleitplatz steht eine Fläche von 
etwa 25m2 Fläche zur Verfügung. Im zweiten Stock wird neben 
dem Verwaltungsbereich auch ein Schulungs-/Besprechungsraum 
zu finden sein. Ebenfalls nach Brodswinden umziehen wird das 
vier Mitarbeiter umfassende Team des ZRF.
Im Neubau wird unter anderem erstmals Platz für einen Sonder-
lagenraum, einen Aufenthaltsraum, Umkleiden, Duschen, La-
gerräume, den BOS-Funk, Sicherheitsbeleuchtung und einen 
Schulungs-/Besprechungsraum geschaffen. Mehr Fläche wird im 
Neubau insbesondere für Serverräume, Sanitäranlagen, Klima-/
Lüftungszentralen und auch Löschanlagen benötigt. 
Auch der personellen Entwicklung wird Rechnung getragen: So 
waren es in 2011, dem Jahr der Betriebsaufnahme, 25 Mitarbeiter, 
davon 19 Disponenten. Derzeit sind 53 Mitarbeiter, in der Inte-
grierten Leitstelle tätig, davon 31 Disponenten.

Der Rohbau der neuen Integrierten Leitstelle in Brodswinden 
(Stadt Ansbach) steht bereits kurz vor Fertigstellung. Ab Februar 
2024 kann der Ausbau beginnen. 
 Foto: Landratsamt Ansbach/Josephine Georgi

Feuerwehren

FFW Aurach
Die nächste Übung der Jugendfeuerwehr Aurach findet am 
Freitag, den 8.12.2023 um 18.30 Uhr statt.

FFW Weinberg
Die nächste Übung der FFW Weinberg findet am Freitag, den 
8.12.2023 um 19.00 Uhr statt.
Die Kinderfeuerwehr trifft sich am Samstag, den 9.12.2023 
um 10.00 Uhr.
Die Jugendfeuerwehr trifft sich am Donnerstag, den 
14.12.2023 um 18.00 Uhr.

Kirchliche Nachrichten

Kath. Pfarrgemeinden  
Aurach und Weinberg

Sonntag, 03.12.23 
1. Adventssonntag 
Weinberg 
8.30 Uhr Pfarrgottesdienst für alle Le-
benden u. Verstorbenen des Pfarrver-
bandes
Kollekte für die Heizung 
Ged. f. Franz u. Emma Hiemer

Aurach
 10.00 Uhr Kollekte für die Heizung
hl. M. f. Familien Deininger/Lindig
Ged. f. Josef Bohrer
Ged. f. Theresia u. Alois Merklein, Paul Straßer u. Angehörige
Mittwoch, 06.12.2023 hl. Nikolaus, Bischof von Myra
Aurach
 8.30 Uhr hl. M. f. die Wohltäter der Pfarrei
Weinberg
 18.00 Uhr Bruderschafts - Rosenkranz
 18.30 Uhr Bruderschaftsmesse 
Donnerstag, 07.12.2023 
hl. Ambrosius, Bischof von Mailand, Kirchenlehrer
Pfarrverband 
 18.00 Uhr Herrieden Basilika Adventsandacht der Firmlinge 

des Pfarrverbands 
Aurach
 18.30 Uhr Bruderschaftsmesse f. Julianna Frey
  Ged. f. Theresia Ziesel, geb. Nefzger
Freitag, 08.12.2023
Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und 
Gottesmutter Maria
Aurach
 10.00 Uhr Seniorenheim hl. Messe 
Sonntag, 10.12.23 – 2. Adventssonntag 
Weinberg
 8.30 Uhr hl. M. f. Eltern Max u. Emma Schindler
  Ged. f. Hilde Schalk
Aurach
 10.00 Uhr hl. M. f. Anton u. Maria Schock
  Ged. f. Eltern Anna u. Joseph Rieber
  Ged. f. August Böckler
Aurach
 11.00 Uhr Taufe von Fabian Spreiter 
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Weinberg
 14.00 Uhr Adventsandacht anschließend Pfarrnachmittag im 

Pfarrheim
Pfarrverband 
 17.00 Uhr Kinderkirche im Altarraum der Stiftsbasilika „Wir 

warten auf das Kind“

Gemeinsame Pfarrnachrichten
Pfarrfamilien und Adventsnachmittag in Weinberg
Bitte Termin schon jetzt vormerken: Am 2. Advent – 10.12.2023 
um 14.00 Uhr – möchte Sie der Pfarrgemeinderat herzlich zu ei-
nem adventlichen Nachmittag in das Pfarrheim einladen. Nähere 
Informationen erfolgen nächste Woche.

Dank Mittagstisch
Am Sonntag, den 26.11.2023, fand zum zweiten Mal unser Ein-
topfessen im Pfarrtreff in Aurach statt. Auch dieses Jahr gab es 
wieder verschiedene Eintöpfe, Nachtisch sowie Kaffee und  
Kuchen für unsere Gäste. 
Wir bedanken uns herzlich bei allen Besuchern und Besucherin-
nen für Ihre Unterstützung und freuen uns, dass es allen so gut 
geschmeckt hat.
Gez. Pfarrgemeinderat Aurach

Malteser Aurach Weinberg
 

 

 

 

 

 

 

Nachruf 

Wir nehmen Abschied von 

Erwin Nadler 

Geboren: 06.05.1939     gestorben: 20.11.2023 

Träger des Malteser Ordens 

 „ Medaglia del 50esino Giubileo“ 

 

Erwin Nadler hat maßgeblich an der Gründung unserer HvO-Gruppe 
mit gearbeitet und die Buchhaltung der Gliederung geführt. 

Später war er für die Betreuung, Sicherheit und Betriebsfähigkeit 
unsers Einsatzfahrzeuges zuständig. 

Nach seiner aktiven Tätigkeit war er eng und freundschaftlich mit 
der Malteser Ortsgruppe verbunden. 

Unser tiefes Mitgefühl gilt seinen Hinterbliebenen. 

 

Für die Malteser Ortsgliederung Aurach Weinberg 

Erwin Köller 

Ortsbeauftragter 

 

 

 

Nachruf
Wir nehmen Abschied von

Erwin Nadler
Geboren: 06.05.1939        gestorben: 20.11.2023

Träger des Malteser Ordens
 „Medaglia del 50esino Giubileo“

Erwin Nadler hat maßgeblich an der Gründung unserer 
HvO-Gruppe mitgearbeitet und die Buchhaltung der  

Gliederung geführt.
Später war er für die Betreuung, Sicherheit und Betriebs-

fähigkeit unsers Einsatzfahrzeuges zuständig.
Nach seiner aktiven Tätigkeit war er eng und freundschaft-

lich mit der Malteser Ortsgruppe verbunden.
Unser tiefes Mitgefühl gilt seinen Hinterbliebenen.

Für die Malteser Ortsgliederung Aurach Weinberg

Erwin Köller
Ortsbeauftragter

Katholischer Frauenbund  
Aurach - Weinberg

Der Bezirkstag des KDFB am Freitag, den  
8. Dezember 2023 wurde aus gesundheitli-
chen Gründen abgesagt. Der neue Termin ist 
festgelegt auf Mittwoch, den 13. Dezember 
2023 um 19 Uhr im Kath. Pfarrheim, Kirch-
str. 2, Weinberg. Vortragsthema und Referentin 

bleiben gleich. Eine erneute Anmeldung ist erforderlich bei  
Brigitte Frey. Tel. 09804/7226 oder 0176/57850161. 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde  
Weißenkirchberg

Sonntag, 3. Dezember 2023: 1. Advent Gottes-
dienst, anschließend Brot-für-die-Welt Eintopf-
essen im Gemeindehaus (Pfarrer Balzer)
Dienstag, 5. Dezember 2023: 
19.30 Uhr Mitarbeiterweihnachtsfeier im Ge-
meindehaus

Sonntag, 10. Dezember 2023: 
 9.30 Uhr  2. Advent Gottesdienst (Pfarrer Balzer)
 10.45 Uhr Taufe 
Donnerstag, 14. Dezember 2023: 
 14.00 Uhr  Seniorenkreis-Weihnachtsfeier

Evang.-Luth. Kirchengemeinden  
Dombühl und Kloster Sulz

Sonntag, 03. Dezember 2023 - 1. Advent
9.00 Uhr Gottesdienst in Dombühl
10.15 Uhr Gottesdienst in Kloster Sulz, beide 
Gottesdienste mit Prädikant Neuberger
Donnerstag, 07. Dezember 2023
14.00 Uhr Seniorenkreis im Gemeindehaus in 
Dombühl

Freitag, 08. Dezember 2023
 16.00 Uhr Kindergottesdienst Probe Krippenspiel
 18.00 Uhr Adventssingen in der Kirche St. Veit
Sonntag, 10. Dezember 2023 - 2. Advent
 9.00 Uhr Gottesdienst in Dombühl
 10.15 Uhr Gottesdienst in Kloster Sulz, beide Gottesdienste mit 

Pfarrer Lindner

Bürozeiten: Das Sekretariat ist in der Regel am Dienstag und am 
Freitag vormittags besetzt. 
Pfarramt der KG Dombühl/Kloster Sulz/ I. A. Sabine Strauß

Veranstaltungen – Evangelische Jugend 
(EJ) im Dekanat Feuchtwangen   

Mehr Informationen und die Online-Anmel-
dung zu den Veranstaltungen finden Sie auf 
der Homepage der EJ Feuchtwangen: 

https://www.dekanat-feuchtwangen.de/EJ 
Kontakt: Dekanatsjugendreferent Diakon 
Hendrik Jarallah; Tel. 09852/908226; 

E-Mail: ej.feuchtwangen@elkb.de

Termine: 
15. Dezember 2023 - 17. Dezember 2023
Adventsfreizeit für Kinder von 8-12 Jahren

16. Februar 2024 - 18. Februar 2024
Schnupperkurs – Werde Teamer! - ab 13 Jahren

24. Mai 2024 - 1. Juni 2024
Jugendfreizeit ans Meer – Kroatien – ab 13 Jahren
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Evang.-Luth. Pfarramt Feuchtwangen
Freitag, 1. Dezember 2023 
 15.00 Uhr  - 17.00 Uhr Kirchplatz: Konfi -Kurs; Pfarrerin Daniela 

Bachmann + Pfarrer Jörg Herrmann 
 15.30 Uhr Gemeindesaal Vorderbreitenthann: Jungschar für 

Jungen und Mädchen 5-13 Jahre; Evangelische Kir-
chengemeinde Feuchtwangen 

 17.00 Uhr Kirchplatz: Eröffnung des Weihnachtsmarktes (bei 
schlechtem Wetter in der Stiftskirche); Dekan/in Leh-
ner

 18.00 Uhr Vorderbreitenthann im Garten des Gemeinde-
saals: Andacht zum Adventsmarkt; Pfarrerin Daniela 
Bachmann

Samstag, 2. Dezember 2023 
 9.00 Uhr -12.00 Uhr Kirchplatz: Konfi-Samstag; Pfarrerin 

Daniela Bachmann
 16.30 Uhr Forstamtsgarten: Lichterzug durch Feuchtwangen: 

ein Zeichen für den Frieden; TESFA Eine Welt-Gruppe
 18.00 Uhr Stiftskirche: Adventsandacht I; Dekan Wigbert 

Lehner; Anschließend spielt die Musikschule Dinkels-
bühl-Feuchtwangen 

Sonntag, 3. Dezember 2023 
 9.00 Uhr Schlosskirche Thürnhofen: Gottesdienst mit Abend-

mahl; Dekanin Uta Lehner 
 10.00 Uhr Stiftskirche: Kirche Kunterbunt mit Taufe; Pfarrerin 

Bachmann und Team 
 10.15 Uhr Gemeindesaal Vorderbreitenthann: Gottesdienst 

mit Abendmahl; Dekanin Uta Lehner
 14.00 Uhr Haus am Kirchplatz: Adventskaffeetrinken mit Kin-

dergarten Sandweg 
 15.00 Uhr Johanniskirche: Eröffnung der Weihnachtsausstel-

lung und Verkaufseröffnung; Dekan Wigbert Lehner 
und Pfarrer Michael Wild; musikalische Umrahmung 
durch Frau Daniela Leder-Groß 

Montag, 4. Dezember 2023 
 14.00 Uhr  - 17.00 Uhr Gemeindehaus: MontagsFreunde - 

Betreuungsnachmittag für Pfl egebedürftige; Elisa-
beth Egelkraut 

 16.00 Uhr  - 17.30 Uhr Evangelisches Gemeindehaus Dent-
lein: Tanzgruppe; Evangelisches Forum Westmittel-
franken - Bildung im Dekanat Feuchtwangen 

Dienstag, 5. Dezember 2023 
 9.00 Uhr  - 11.00 Uhr Gemeindehaus: Café Lichtblick - offener 

Frühstückstreff für alle 
 14.00 Uhr  - 16.00 Uhr Gemeindehaus: Adventsfeier der Se-

niorenkreise Feuchtwangen und Vorderbreitent-
hann und andere jung gebliebene Gemeindeglie-
d e r ; 
Pfarrer Jörg Herrmann. Anmeldung erbeten bis 
2. Dezember 2023 im Pfarramts- und Dekanatsbüro 

 16.00 Uhr  - 17.30 Uhr Gemeindehaus: Krippenspielprobe - mit 
Frau Drobny und Frau Dillmann 

 18.00 Uhr  - 20.00 Uhr Haus am Kirchplatz: Gesprächsgruppe 
Fibromyalgie;

  Frau Friedrich und Frau Silkenat 
Mittwoch, 6. Dezember 2023 
 8.00 Uhr Stiftskirche, alte Sakristei: Morgengebet; Dekan 

Wigbert Lehner 
 9.30 Uhr  - 11.00 Uhr Evang. Jugendhaus: Eltern-Kind-Gruppe;
  Evang. Forum Westmittelfranken, Bildung im Dekanat 

Feuchtwangen 
 9.30 Uhr Senioren-/ Pfl egeheim W.-Schaudig-Str.: Gottes-

dienst; Pfarrer Gerhard Winter 
Donnerstag, 7. Dezember 2023 
 14.00 Uhr  - 16.00 Uhr Tafel Feuchtwangen: Tafel; 
  Diakonisches Werk 
 16.00 Uhr Stiftskirche: Adventsandacht Kindergarten 
  Wannenbad; 
  Dekan Wigbert Lehner 

Freitag, 8. Dezember 2023 
 15.30 Uhr Gemeindesaal Vorderbreitenthann: Jungschar für 

Jungen und Mädchen v. 5-13 Jahre 
 18.00 Uhr  - 20.00 Uhr Haus am Kirchplatz: Selbsthilfegruppe 

krebskranker Frauen; Frau Knöllinger 
 19.30 Uhr  - 21.00 Uhr Haus am Kirchplatz: Selbsthilfegruppe 

Blaues Kreuz 

Schule

Staatliche Realschule Herrieden
Förderverein RSH Realschule Herrieden
Einladung zur ordentlichen Mitgliederver-
sammlung
Sehr geehrte Damen und Herren,
zur ordentlichen Mitgliederversammlung des För-
dervereins im Jahr 2023

am Mittwoch, den 06.12.2023 um 19.30 Uhr im Raum 1O06 
der Staatlichen Realschule Herrieden
möchte ich Sie recht herzlich einladen.

Vorgeschlagene Tagesordnung:
 1.  Begrüßung
 2.  Genehmigung der Tagesordnung
 3.  Kassenbericht
 4.  Aktionen des Fördervereins
 5.  Neuwahlen
 6.  Entlastung des Vorstands
 7.  Sonstiges

Auf Ihr Kommen freut sich 
der Vorstand des Fördervereins RSH Realschule Herrieden e. V.
Björn Konopka
Mitglied des Vorstandes
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Hochschule Ansbach/Studiengang  
„Kreatives Management“ 

Kreatives Management
Berufsbegleitender MBA-Studiengang

Der nächste Studienbeginn ist im März 2024 möglich. 
Sie haben Interesse?
Kontaktieren Sie uns unter 0981/4877-179 oder  
über unsere Website www.hs-ansbach.de/kma.

Einzigartige Inhalte 
und individuelle Förderung

Vereine und Verbände

SSV Aurach

NACHRUF

Wir nehmen Abschied von 
unserem Vereinsmitglied

Herrn Erwin Nadler
Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt den 
Angehörigen.
Der Vorstand des SSV Aurach e. V.

Schützengesellschaft Aurach
Nussschießen mit Jahresabschlussfeier
Herzliche Einladung ergeht an alle Schützenschwestern und 
Schützenbrüder zum diesjährigen Nussschießen mit gleichzeitiger 
Jahresabschlußfeier am Freitag, den 08.12.2023 ab 19.00 Uhr. 
Für das Nussschießen bitte einen nicht eingepackten Preis im 
Wert von ca. 10,00 Euro mitbringen. 
Auf euer zahlreiches Kommen freut sich die Vorstandschaft.

Backhaus Weinberg 
Vierzehnter Brotbacktag am Backhaus 
Weinberg
Am Sonntag, den 03.12.2023 findet der vier-
zehnte Brotbacktag am Backhaus Weinberg 
statt. Die gesamte Bevölkerung ist hierzu herz-
lich eingeladen! Um 10.30 Uhr kann Brot ge-

backen werden. Aufgrund der begrenzten Ofenkapazität ist dies 
nur mit Voranmeldung bei Julia Deininger (Telefon: 0157/ 
34905639) möglich. Die Teiglinge hierfür sind selbst mitzubrin-
gen. Von circa 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr besteht noch die Möglich-
keit, Pizza oder Hitzblotz mitzubringen und im Ofen zu backen. 
Hierfür ist keine Anmeldung erforderlich. Offizielles Ende der 
Veranstaltung ist um 13.00 Uhr. Für Getränke ist gesorgt, Besteck 
und Geschirr bitte selbst mitbringen.
Wir freuen uns auf euer Kommen, die Vorstandschaft des Back-
hausvereines Weinberg e. V. 

Jagdgenossenschaft Weinberg 
Jagdverpachtung
Die Jagdgenossenschaft Weinberg, Gemeinde Aurach, Lkrs. Ans-
bach, verpachtet ihr Jagdrevier in vier Jagdbögen ab dem 
01.04.2024 auf die Dauer von 9 Jahren neu. Die Jagdbögen be-
tragen jeweils ca. 280 bis 320 ha. Es ist eine freihändige Vergabe 
in einem Bereich von 25 km vorgesehen.
Angebote sind bis zum 15.01.2024 an den 1. Jagdvorsteher ab-
zugeben. Bewerbungsunterlagen erhältlich bei Bernd Kocher, 
Windshofen 30, 91589 Aurach, Handy 0151/44233222, E-Mail 
bernd.kocher@gmx.de.

Kinder- und Jugendförderverein Weinberg 
Die Generalversammlung des Kinder- und Jugendfördervereins 
Weinberg e. V. für das Jahr 2023 findet am Donnerstag, den 
18.01.2024 um 19.30 Uhr im Backhaus Weinberg statt. Tages-
ordnung: 1. Begrüßung, 2. Bericht des ersten Vorstandes,  
3. Bericht des zweiten Vorstandes, 4. Bericht des Kassiers, 5. Be-
richt der Kassenprüfer, 6. Entlastung des Kassiers, 7. Entlastung 
der Vorstandschaft, 8. Basare 2024, 9. Wünsche-Anträge-Sonsti-
ges. Wir laden alle Mitglieder und Interessierte sehr herzlich zu 
unserer Veranstaltung ein. 
gez. Vorstandschaft Kinder- und Jugendförderverein Weinberg 
e. V.

Frauentreff Weinberg
Am Mittwoch, den 6. Dezember 2023 treffen wir uns um  
18.00 Uhr bei Fernseh–Hailmann in Weinberg. Wir fahren mit 
Privat-PKWs nach Ansbach zum Weihnachtsmarkt. Gegen  
19.30 Uhr kehren wir ein im Restaurant „Zum Mohren“.
Gez. F. Kleeberger

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR? In Notfällen kann dies entscheidend sein!



Weihnachts- und Neujahrsgrüße

Sehr geehrte Gewerbetreibende!
Es gehört zur Tradition, dass Sie sich bei Ihren Kunden und Geschäftsfreunden zum Jahresende mit einer Glück-
wunschanzeige im Mitteilungsblatt für das Ihnen entgegengebrachte Vertrauen bedanken, verbunden mit einer Emp-
fehlung für das neue Jahr. Wir veröffentlichen deshalb in der letzten Ausgabe des Mitteilungsblattes Ihrer Gemeinde 
vor Weihnachten einen Glückwunsch-Anzeigenteil. Wir würden uns freuen, wenn auch Sie sich mit einer Anzeige 
beteiligen und sehen Ihren Anzeigenaufträgen gerne entgegen.

Nachstehend haben wir einen Auszug unserer Anzeigengrößen und Preise jeweils plus 19 % MwSt. abgedruckt:
60/90 80/90 50/180 70/180 90/180 120/180 1/2 Seite 1/1 Seite
E 34,20 E 45,60 E 57,00 E 79,80 E 102,60 E 136,80 E 159,60 E 319,20

Wir haben in diesem Jahr wieder versucht, Ihnen Gestaltungsvorschläge für Ihre Glückwunschanzeige(n) anzubieten, 
um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern. Wenn Sie gerne eine andere Gestaltung Ihrer Glückwunschanzeige möchten, 
übermitteln Sie uns den Text hierzu. Erteilen Sie uns Ihren Glückwunschanzeigenauftrag bitte rechtzeitig; er sollte nach 
Möglichkeit spätestens bis Freitag, den 1. Dezember 2023 beim Verlag vorliegen.

Übrigens: Sie können Ihre Glückwunschanzeige auch unter www.krieger-verlag.de unter der Auswahl Weihnachts-
anzeigen in Auftrag geben.

Veröffentlichen Sie bitte folgende Anzeige(n) im Glückwunsch-Anzeigenteil des Mitteilungsblattes der Gemeinde(n)

……………………………………….............................................................................  Größe (z. B. 120/90): …….........................…

Mustervorschlag-Nummer ……...............…… oder Text mit Firmierung und Anschrift (soweit gewünscht):

……………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………...........…

……………………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………...........

……………………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………...........

……………………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………...........
– Bitte in Druckschrift oder mit Schreibmaschine ausfüllen. –

Rechnungsanschrift: 

……………………………........…………..............…………...….....

……………………………………………...............….......…….....…

………………………………………...............….......……...........…

……………………………………………...............….......….....……

Kunden-Nr.: ……………………………………………...............…

E-Mail-Adresse (bitte unbedingt mit angeben!):

……………………………………………...............….......……....….

……………………………………………...............….......……....….
Name des Austrägers

……………………………………………...............….......……....….
Anschrift des Austrägers

Postfach 11 03, 74568 Blaufelden
Tel. 0 79 53/98 01-0, Fax 0 79 53/98 01-90, E-Mail: anzeigen@krieger-verlag.de

SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifi kationsnummer: DE59ZZZ00000245384

Hiermit ermächtige ich/ermächtigen wir die Krieger-Verlag GmbH 
widerrufl ich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen von meinem/
unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von 
der Krieger-Verlag GmbH auf meinem/unserem Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kredit-
institut vereinbarten Bedingungen.

Bank

IBAN

BIC

Datum, Unterschrift



Sonstiges

Musikverein Neunstetten – Stadtkapelle 
Herrieden
Neustetter Adventszauber
01.12.2023
auf dem alten Kindergartengelände
ab 17.00 Uhr Essen und Getränke
17.30 Uhr Posaunenchor Herrieden
18.30 Uhr Flötenkids und Bläserklasse
19.30 Uhr Musikverein Neunstetten

Bitte achten Sie …
… bei der Gestaltung Ihrer 
Druckvorlage auf eine 

fehlerfreie Wiedergabe, 
da bei Grafi kdateien wie z. B. PDF-, 
eps-, tiff- und jpeg-Formaten von uns 
nachträglich keine Änderungen 
vorgenommen werden.

Krieger-Verlag

Eine Anzeige im Mitteilungsblatt 

erweckt besondere 

Aufmerksamkeit !

… ist wieder farbig mög� ch!IHRE WEIHNACHTSGLÜCKWUNSCHANZEIGE…

… ist wieder farbig mög� ch!… ist wieder farbig mög� ch!… ist wieder farbig mög� ch!… ist wieder farbig mög� ch!… ist wieder farbig mög� ch!… ist wieder farbig mög� ch!… ist wieder farbig mög� ch!… ist wieder farbig mög� ch!… ist wieder farbig mög� ch!… ist wieder farbig mög� ch!… ist wieder farbig mög� ch!… ist wieder farbig mög� ch!… ist wieder farbig mög� ch!… ist wieder farbig mög� ch!… ist wieder farbig mög� ch!… ist wieder farbig mög� ch!
Damit Ihre Anzeige eine noch größere Aufmerksamkeit erzielt, können Sie Ihre Glückwunschanzeige 
zu Weihnachten auch dieses Jahr wieder farbig veröffentlichen. Dies ist je nach gewählter Musteranzeige 
als Vierfarbdruck oder als Anzeige mit einer Schmuckfarbe im Glückwunschanzeigenteil möglich. 

Sie können unsere Mustervorschläge unter www.krieger-verlag.de unter der Auswahl Weihnachtsanzeigen 
auf unserer Homepage ansehen. 

Dort werden Ihnen nach Auswahl der Musteranzeige und der Mitteilungsblätter unten direkt die entstehenden 
Kosten angezeigt. Im Anschluss können Sie gerne Ihre Weihnachtsanzeige in Auftrag geben.

DER REDAKTIONSSCHLUSS FÜR IHRE FARBANZEIGE IST AM 5. DEZEMBER 2023.
Danach eingehende Aufträge für Farbanzeigen können 
leider nicht mehr im Glückwunschteil veröffentlicht werden.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne unter Tel. 0 79 53/98 01-0 zur Verfügung.

WEIHNACHTS-
GLÜCKWUNSCHANZEIGEN

Wir erinnern an die Einreichung Ihres Glückwunsch-Anzeigen-
auftrages – soweit noch nicht geschehen – und bitten Sie um 
sofortige Einreichung desselben, spätestens jedoch bis

Samstag, den 2. Dezember 2023.Samstag, den 2. Dezember 2023.
Es ist auch möglich, unsere Mustervorschläge auf unserer 
Homepage: www.krieger-verlag.de anzusehen und 
Ihren Auftrag zu erteilen.



 Ihr Altgold ist Geld wert!
Vertrauen Sie dem Fachmann

Die richtige Adresse für Altgold

Barankauf
–  Sprechen Sie 

mit uns!
Zahngold
 auch mit Zähnen

UNTERE TORSTR. 18
91555 FEUCHTWANGEN
TEL. 0 98 52/25 98
www.gutekunst-uhrenschmuck.de

· ½ KARPFEN gebacken mit Salat*  ab 8,50 €

· KARPFENFILET gebacken mit Salat*               7,50 €

· KARPFENKNUSPER                          5,00 €

· GERÄUCHERTE FORELLE                 6,00 €

UNSER ANGEBOT
Donnerstag, 07.12.2023

16.30 bis 19.00 Uhr 

· GERÄUCHERTE FORELLE                · GERÄUCHERTE FORELLE                

* Kartoffel - und Endiviensalat

BITTE VORBESTELLEN
Gartenweg 1 / 91589 Aurach 

Tel. 0172 8912475 

to go

E-REZEPT
... wir unterstützen

Sie gerne!

1

2

3

E-Rezept? – 3 Möglichkeiten für Sie:
Das Rezept in der Praxis auf Ihre Gesundheitskarte 
aufspielen lassen und diese dann einfach bei uns in 
der Apotheke zum auslesen vorlegen.

Die Arztpraxis bitten, einen Token (=gedrucktes 
E-Rezept) auszudrucken und dieses dann wie 
gehabt abfotografieren und über WhatsApp, 
E-Mail oder der Apotheken-App an uns schicken 
oder direkt bei uns in der Apotheke abgegben.

Für Fortgeschrittene: Gematik App herunterladen, 
dort anmelden, Verordnung einsehen und an uns 
weiterleiten. (wichtig: hier ist die neueste Gesund-
heitskarte erforderlich.)

    /apothekeleutershausen

Arzneimittel vorbestellen mit 
WhatsApp (0151/42 36 44 76)

Unsere Apotheke jetzt
für iOS & Android!

Freecall: 0800 - 20 40 666
Telefon: 0 98 23 - 92 07-0
Telefax: 0 98 23 - 92 07-77
info@apotheke-leutershausen.com
www.apotheke-leutershausen.com

E-REZEPT

BRAUSCHEUNE WEINBERG 

DONNERSTAG, 30.11.2023  

CURRYWURST & BURGER
DIENSTAG, 05.12.2023, ab 14.00 Uhr

KAFFEE & MUSIK
Live Quetschenmusik & Gesang
UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN IM DEZEMBER: 

Donnerstag:  17.30 Uhr bis 23.00 Uhr 
Freitag  08.12., 15.12., 22.12., 29.12.
  17.30 Uhr bis 24.00 Uhr 
Silvester  ab 22.00 Uhr 

Zufl uchtsstätte-

FRAUENHAUS
ANSBACH Tag + 

Nacht

Tel. 0981/95959

BERATUNG, HILFE, 
SCHUTZ UND 
UNTERKUNFT 

BEI HÄUSLICHER GEWALT UND 
(EX-) PARTNER-STALKING.

Senden Sie Ihre Anzeige einfach per E-Mail an 

ANZEIGEN@KRIEGER-VERLAG.DE Krieger
Wir machen Mitteilungsblätter!
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Ihre 
Spende

hilft!
www.drk.de

Überlebenswichtig, 
aber nicht 
selbstverständlich.

Sauberes 
Wasser.


